
der Bundesräte Pfister, Zaggl 
und Genossinnen 
gemäß § 43 Abs. 1 GO-BR 

Antrag 

auf Einspruch gegen den Beschluss des Nationalrates vom 20. April 2018 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Strafprozeßordnung 1975, das Staatsanwaltschaftsgesetz und 
das Telekommunikationsgesetz 2003 geändert werden 
(Strafprozessrechtsfinderungsgesetz 2018) (l 7 d.B. und 92 d.B.) 

Die unterzeichneten Bundesräte stellen im Sinn der zitierten Gesetzesbestimmungen den 
Antrag, gegen den Beschluss des Nationalrates vom 20. April 2018 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem die Straiprozeßordnung 1975, das Staatsanwaltschaftsgesetz und das 
Telekommunikationsgesetz 2003 geändert werden (Strafprozessrechtsänderungsgesetz 2018) 
( 17 d.B. und 92 d.B.} 

einen Einspruch zu erheben. 

Der gegenständliche Antrag wird gemäß§ 43 Abs. 1 GO·BR wie folgt begründet: 

Die beiden Gesetzespakete - einerseits im Bereich des BMI die Novelle zum 
Sicherheitspolizeigesetz und anderen Gesetzen, andererseits im Bereich des BMVRDJ die 
Novelle zur Strafprozessordnung sowie zu anderen Gesetzen - sind als Gesamtpaket sowohl 
rechtlich als auch politisch zu bewerten. Beiden ist gemeinsam, dass mit diesem 
Gesetzesvorhaben die sensible Grenze des liberalen Rechtsstaates - ausbalanciert durch die 
Grundrechte-überschritten wird. 

Das diese Analyse nicht nur durch die Oppositionsfraktionen getroffen wurde, zeigt ein Blick 
auf die Stellungnahmen, die im Laufe der Ausschussbegutachtungen eingelangt sind. Für die 
folgende Zusammenstellung ist EpicenterWorks zu danken: 

Kritik am Überwachungspaket 

Ökobü.ro - Allianz der Umweltbewegung 
Die geplante Novelle stellt eine massive Erweiterung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden 
dar und ennöglichte großflächige, teilweise auch ungezielte Überwachung ohne richterliche 
Genehmigung und eigenständigen Rechtsschutz der Betroffenen. Dazu kommt. dass die 
Maßnahmen im SPG und TKG aus technischen und praktischen ründen nicht geeignet sind, 
tatsächlich zur Verbrechens- und Terrorismusbekämpfung beizutragen. Es besteht die 
Befürchtung, dass diese zusätzlichen Überwachungsmaßnahmen als repressive lnstrumente 
gegen die Zivilgesellschaft eingesetzt werden könnten. Wir fordern den Innenminister auf, 
den Entwurf zurückzuziehen. 
Diese Stellungnahme zu 4/AUA lesen 
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Club Sozialdemokratischer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
Die vorliegenden Regierungsvorlagen bewirken sachlich nicht gerechtfertigte 
Grundrechtscingri ffc. 
Ilic:-;~ StL'Jl ungnahmc 1u -L\l ;A 11.:scn 

---·-- ··--------„- ·---·-------- „„„ „ . „ „ „. ----___ „„._„_.. ___ „ _____ _ ___ -

OCiB 
Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB) 
Das sogenannte "informationelle Selbstbestimmungsrecht" ist seit den 1980er Jahren als 
Grundpfeiler des Rechts auf Datenschutz und des Persönlichkeitsrechts anerkannt. Es besagt 
im Kern: Wer nicht mit hinreichender Sicherheit überschauen kann. welche ihn betreffende 
lnförmationcn in bestimmten Bereichen seiner sozialen Umwelt bekannt sind. und wer das 
Wissen möglicher Kommunikationspartner nicht einigermaßen abzuschiitzcn vermag. ist in 
seiner freien. persönlichen Entfaltung massiv eingeschränkt. Wer unsicher ist. ob 
abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als lnfbrmation gespeichert oder 
wcitcrvenvendet werden. wird versuchen. nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. 
\Ver damit rechnet, dass etwa die Teilnahme an einer Versammlung behördlich registriert 
wird und dass ihm dadurch Risiken entstehen können. wird möglicherweise auf eine 
Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte verzichten. Das ist mit einer demokratischen 
Cicscllschall nicht vereinbar. Eingriffe in dieses Cirundrecht müssen daher mit Bedacht 
erfolgen und auf das Notwendigste eingeschränkt bleiben. Dem läuft das nun vorliegende 
Sicherheitspaket massiv entgegen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen bewegen sich in 
Richtung Totaliiherwachung der Bürgerinnen und Bürger. Natürlich sind wir der Ansicht. 
dass sich die Menschen in unserem Land sicher fühlen sollen. Selbstverständlich hat das nicht 
nur mit der objektiven Sicherheitslage sondern auch mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl zu 
tun. Eine derartig offensive Ausweitung der staatlichen Überwachung dcs/<;-fcr Einzelnen. 
insbcsnnJcrc auch unbeteiligter und unbescholtener Bürgerinnen und Bürger. stellt jedoch 
keinesfalls ein taugliches Mittel dazu dar. die objektive Sicherheitslage \Vic auch das 
subjektive Sichcrhcitsgefiihl zu verbessern. 
!lh:sc Stcll.u1~1.1b.111 c...1u _L\l.i A kscn 

Digital Socicty 
Bei Iktrachtung der technischen Sicherheitsrisiken für die Allgemeinheit und des fraghattcn 
Nut1.cns erscheint cs wie 1 lohn. wenn diese Gcsctzcsündcnmg als "Sid1crhdtspakct" 
hezciclmet wird. 
l)i1..· si: Std!.i!.W:).pahm1: /.LI l iJ\l iA k si:n 
_„ _ _________ ____ „„ _____________ _ 
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inns ruc 
llnivcrsität Innsbruck (Rcchtswissenschaftliche Fakultät) 
Dass eine derart dürftige Verdachtslage, die sich nicht einmal auf schwere Delikte beziehen 
muss. eine so weitgehende Verpflichtung zur Datenspeicherung auslösen soll. ist unseres 
Erachtens inakzeptabel. 
l_) il.· s~ \h:ll_unl!rwhml..' z11 1 'Al ii\ ksl..'n 

Österreichischer Rcchtsanwaltskammertag 
Viel eher v..iirde es der ÖRAK begrüßen. \venn der Nationalrat echte Sicherheitsmaßnahmen 
anstelle des von der Bundesregierung vorgeschlagenen Überwachungspakc1cs vcrnbschicdt.•n 
\vürde. 
l}i~_,..,..: Stcl!unl!nahm1.: /UJ_,_:\l i:\ ksi:n 

Chaos Computer Club Wien (C3W) 
Die neuen Überwachungsmöglichkeiten erfordern jedoch das Eindringen in die intimsten 
Bereiche der Privatsphilrc: um technisch überhaupt zu funktionieren. muss der /ugri ff auf 
Systemebene erfolgen. Damit ist jede Manipulation am betroffenen Gerät möglich: Zugriff 
auf alle vorhandenen Funktionen und Datenbestände des Geräts: Lesen. Kopieren. Verändi:rn. 
Löschen. Hinzufügen und Ausleiten von Daten auf dem Gerät. unbemerkt vom und 
ungesteuert durch den Benutzer. bzw. Besitzer. 
Pi~·sc Stdlunl..'.nahmi: .t:u 1 :.\l :A kscn 

Institute for Parlamcntarism, Sccurity and Scicncc 
Diese Maßnahmen kombinic11 mit Gesichtserkennungsprogrammen führen zu einer beinahe 
lückenlosen Überwachung jeder Person im öffentlichen Raum und damit zu einer maßlosen 
Einschränkung des Grundrechts auf Privathcit. 
Dies\.' Stcllungnah111\.' lll ..J.:Al ::\ lc:scn 

. ···- --·" ---- ------------ - -------- ""•"·'"'' - - -
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„ „ 

Datenschutzrat 
Angesichts des Umstands, dass dadurch Dritte, gegen die selbst kein Tatverdacht vorliegt. 
von einer derartigen Überwachungsmaßnahme betroffen sind. sollte überlegt werden. ob eine 
höhere Schwelle als die Annahme .. auf Grund bestimmter Tatsachen„ im Gesetz verankert 
werden sollte. 
Picsg Stellungnuhmc zu J .it\UA lesen 

ISPA (Internet Sen-ite Providers Austria) 
Verbot anonymer Sim~Karten: Die vorgeschlagene Registrierungsptlicht stellt eine 
breitenwirksame Überwachung dar die im Regierungsprogramm abgelehnt wird. 
Diese Stellungnahme zu 4/Al 1A lesen 

Amnesty International Österreich 
Wiewnhl den staatlichen Sicherheitsbehörden Instrumente zur Verfügung gestellt werden 
mUssen. um Kriminalität effektiv bekämpfon zu können. darf dabei nkht in Kauf genommen 
werden. dass durch nicht abschätzbare Nebenwirkungen die Grund- und Menschenrechte 
eingeschränkt werden. 
Diese Stdltmgnahmc /'.ll 1 /Al !A lesen 

(Q} 
Österreichischer Gemeindebund 
Videoüberwachung: Kritisch zu hinterfragen ist. weswegen die bereits in Kritik gestandene. 
im BedarfsfalJ beschcidmäßig aufzuerlegende Aufbewahrungsfrist von Bildauföahmen in der 
Dauer von zwei Wochen nunmehr auf vier Wochen erweitert wurde. 
J)jcs1,.· Stellungnahme ;:u ±Al lA lesen 
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ÖAMTC 
Der ÖAMTC hegt Zweifel. dass der mit der geplanten Maßnahme beabsichtigte Eingriff in 
das Recht auf Datenschutz gerechtfertigt ist. 
picsc Stellungnahme zu 41AUA lesen 

••• „. 

Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) 
Es besteht die Gefahr. dass einzelne. auf Prepaid-Produkte angewiesene 
Bevölkerungsschichten vom Zugang zur Mobilfunkkommunikation ausgeschlossen werden. 
J>icsc Stellungnahme zu 4/AllA lest>n 

ASFINAG 
Die obigen Ausführungen zeigen. dass die im vorliegenden Entwurf enthaltenen unklaren 
Gesetzesbegriffe in der Praxis zu Rechtsunsicherheit führen können. 
Diese Stellungnahme 1,u 4/At iA lesen 

epicenter. works 
Der vorliegende Entwurf beinhaltet deshalb drei neue Formen der anlasslosen 
Massenüberwachung und wird von uns als unverhältnismäßig und grundrcchtswidrig 
abgelehnt. 
!)icse Stellungnahme 1.u 4/t\l lA lesen 
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Ökobüro - Allianz der Umweltbewegung 
Die Bestimmungen der Novelle haben das Potential. tief in die Grundrechte der 
Gesamtbevölkerung einzugreifen und damit auch die Arbeit der Zivilgesellschaft zu 
erschweren. Insbesondere das Ausnutzen von SicherheitsHicken zugunsten zweifelhafter 
Em1ittlungsmaßnahmen birgt enom1e Risiken. die über die Frage des Rechts auf Privatsphäre 
hinausreichen. 
Diese Stcihmgnahmc zu 1 ! t\ U /\. lesen 

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 
So ist es insbesondere beim Zugriff der Behörden auf Video- und Tondaten und dem Ausbau 
der Kennzeichenerkennungssysteme (betrifft alle Autobesitzer in Öste1Teich) fraglich, ob die 
vorgesehenen Maßnahmen verhältnismäßig sind und nicht übermäßig in verfässungsrechtlich 
gewährleistete Grundrechte (Recht auf persönliche Freiheit. Grundrecht auf Datenschutz) 
eingreifen. 
Dic_se Stcllummahmc zu ·ff1\l lA lesen 

Institute for Parlamentarism, Security and Science 
Klar ist jedoch. dass es sich dabei um Schadsoftware handelt. die notwendig ist. um 
unbekannte Sicherheitslücken in IT-Systemen auszunützen. 
Diese Stdlummahmc zu ! /Al. 1A k·sen 

RIV - -Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter 
Allerdings ist auch diese Gesetzesinitiative mit einem personellen Mehraufwand im 
Justizbereich verbunden. der in der „Wirkungsorientierten Folgenabschätzung" (WFA). in der 
nur auf Innenressort abgestellt wird. nicht abgebildet ist. Die benötigen personellen und 
finanziellen Ressourcen auch im Bereich der Justiz sind vor Inkraftt1·eten der Regelung 
sicherzustellen . 
. !Jig,,'ic Stellungnahme L-V l :AUA kscn 

6 von 11 1077/GO-BR/2018 - Antrag, Einspruch zu erheben (gescanntes Original)

www.parlament.gv.at



Ventocom GmbH 
Abschaffung anonymer Sim~Karten: Zusammenfassend \"'äre diese Maßnahme gänzlich 
ungeeignet. den damit verfolgten Zweck (die Bekämpfung von Kriminalität bzw die 
Erhöhung von Sicherheit) zu fürdern. Die Maßnahme wäre auch deshalb nicht 
verhältnismäßig. weil sie mit einem massiven Eingriff in Grund- und Freiheitsrechte der 
österreichischen Staatsbürger verbunden wäre. 
Diese Stdlun •nahmtC zu 4/Al iA lt;;se11 

Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 
Vieles ist zwar ansatzweise gut gemeint, doch scheint die technische Verwirklichung und 
Absicherung in den Kinderschuhen zu stecken. sodass eine missbräuchliche 
Datenverwendung nicht ganz ausgeschlossen werden kann. 
[)icse Stellungnalum: zgJ/AUA lesen 

Club Sozialdemokratischer Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
Es ist bedauerlich, dass die warnenden Wort.e {unserer]. wie auch vieler anderer 
Stellungnahmen. keinen Eingang in die gegenständlichen Regierungsvorlagen 17 d.B. und J 5 
d.B gefünden haben. Ungeachtet der dahingehend irreführendenden Ausführungen der 
erläuternden Bemerkungen beider Regienmgsvorlagen. \vurden berechtigte Kritik und 
berechtigte Warnungen nicht •• berücksichtigt". 
Diese Stellungnahme 1.u l! ~\liA ksen 

Österreichische Notariatskammer 
Der Entfall von § 137 Abs. 2 StPO würde betreffend die Beschlagnahme von Briefe11, 
insbesondere weil § 1 J 2 StPO nicht mehr anwendbar wäre. ein Defizit gegenüber dem 
bisherigen Standard hinsichtlich des Schutzes von zB notariellen Berufsgeheimnissen 
bedeuten. Die Österreichische Notariatskammcr spricht sich gegen eine derartige Schwächung 
des Schutzes von Berufsgeheimnissen und daher gegen den Entfall von § 13 7 Abs. 2 StPO 
aus. 
Diese Sldlungnahmc zu J lAllA lesen 
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„ 
• 

Datenscb utzrat 
Vor dem Hintergrund des Datenschutzgrundrechtes (§ 1 DSG) und der Betroffenheit von 
Personen. die nicht unmittelbar in die betroffenen sicherheitspolizeilichen Vorkommnisse 
involviert sind. sollte der Begriff .. wahrscheinlicher näher determiniert werden. 
Diese Stellungnahme zu 40\UA lcsl.!n 

+ OSmtDCtlSOU 
IOmmut 

i>sterreichisches Rotes Kreuz 
Keinesfalls dilrfon die verfassungsrechtlichen Errungenschaften der vergangenen 
Jahrhunderte. von vielen Österreicherinnen unter Einsatz ihrer Freiheit. ihrer Gesundheit oder 
gar ihres Lebens erkämpft. heute leichtfertig zur vermeintlichen Erhöhung des subjektiven 
Sicherheitsgefühls, für tages- oder parteipolitische. populistische. wahltaktische oder sonstige 
sachfrernde Interessen geopfert werden. 
Diese StcllmumaJum:: zu 4/Al IA lesen 

epicentcr. wm·ks 
Grundrechte dürfen nicht verletzt werden. auch und gerade bei Ermittlungen im polizeilichen 
Bereich. insbesondere der Bundestrojaner ist kaum auf eine grundrechtskonforme Weise 
durchführbar. 
[)jcs~-.::~t,•llungnahmc zu 1.'/\UJ\ lesen 

Österreichi.scher Rechtsamvaltskammertag 
Sollten diese Gesetzesvorschläge tatsächlich vom Nationalrat in dieser Form beschlossen 
werden, wären damit zahlreiche Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte der 
österreichischen Bevölkerung verbunden. Insbesondere befremdlich erachten wir das 
Ansinnen der österreichischen Bundesregierung hinkünftig die Überwachung vcrschlUsseltcr 
Nachrichten durch einen sogenannten „Bundestrojaner„ zu ermöglichen. 
Diese Stdlungrrnhmczu l/AUA lesen 
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Verein gegen Tierfabriken 
Der aktuelle Cicsctzesvorschlag sieht einen Ausbau Jer Übcrv.1achungsmöglichkeitcn bei einer 
gleichzeitigen Einschränkung der Transparenz in öffentlichen Ämtern vor. Dem entsprechend 
ist dieser Gesetzesvorschlag nicht dazu geeignet die allgemeine Sicherheit zu fördern. Er tlihrt 
im Gegensatz zu einer allgemeinen Gefährdung weil es dazu beiträgt. dass die 
Zivilbcvülkcrung noch effektiver überwacht werden kann während die Akti vitäten von 
Amtsorganen \Vcitcr verborgen werden. Machtmissbrauch wird damit erheblich erleichtert. 
Das erschwert krit ische zivile Mitgestaltung erheblich weil Amtsmissbrauch auf diese Art 
weder aulgcdeckl. noch noch angeprangert werden kann. 
!li.~~~: . ~_LI,,' Eldl1lJ.D.\tlllllll./J! _L Al i t~-k~~] 

Digital Societ)· 
Bei Betrachtung der technischen Sicherheitsrisiken für die Allgemeinheit und des fraghat1cn 
Nutzens erscheint es wie Hohn. wenn diese Gesetzesänderung als "Sicherheitspaket" 
bezeichnet wird. 
Pk~~ ...... ~.l\'lh1ng11ahmc zu :f/A l lt\ ksc11 

Verein gegen Tierfabriken 
Zusammenfassend gehen die von der Bundesregierung vorgeschlagenen Gesetzesänderungen 
aus Sicht des VGT allesamt in die falsche Richtung. Mi t diesen Änderungen würden wir 
unsere Gescllschatl nicht sicherer, sondern deutlich unsicherer machen. \\.-eil wir durch sie die 
Fiihigkcit unserer Gemeinschaft zur kreativen Weiterentwicklung blockieren würden . 
l) ii:s..- ~!~J.1!.!1 gnahmc /.U .+ ·· A UA lesen 

- ·-··--·-·-· ·----- - --·· ·-·· ---------·- ·---·--·------------·~·--·--·-· ··--·-· ···--··-·---- ·------ - ---

AK Wien 
l3czwcifclt \Vird aber die Verhältnismäßigkeit sowie Zweckmäßigkeit und Not\·Vcndigkeit der 
massiven Eingriffe in die verfassungsmäßig gesicherten Grundrechte des Einzelnen durch die 
Regelungen des vorliegenden Gesetzesentwurfs. 
J)_~sc Std ltJ ngnahml' 1.u 41/\ l l A le!-l'l1 
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AK Wien 
Bei den vorgeschlagenen Maßnahmen handelt es sich um massive Eingriffe in die 
verfassungsmäßig gesicherten Grundrechte des Einzelnen. deren Verhältnismäßigkeit und 
damit Zweckmäßigkeit sowie Notwendigkeit an dieser Stelle bezweifelt \\ird. 
Dicsl' Stcllungm1hmc 1:u l/AUA lesen 

Landesgericht für Strafsachen Wien 
Betreflend IMSI·Catcher: Weshalb die bewährte gerichtliche Kontrolle nunmehr bei 
Em1itdung derselben Daten wegfallen soll. leuchtet nicht ein. Vielmehr ist im Falle der 
Lokalisierung einer technischen Einrichtung die gerichtliche KontroUe vorab aus folgendem 
Grund sogar nuch mehr geboten als bei der Auskunft ilber Daten einer 
Nachrichtenübermittlung 
Diese Stdlum!mtlum.' zu l ! Al lA lesen 

Chaos Computer Club Wien (C3W) 
Die Bundesegierung legt wieder einmal ein Überwachungspaket vor, das massive Eingritlc in 
die Grundrechte sowie verschärfte Überwachung ermöglichen solL Hier zeigt sich bese>nders 
deutlich. dass durch ständige Ausweitung der Überwachungsmaßnahmen die Gnmd- und 
Freiheitsrechte Stück ftir Stück beschnitten werden - der demokratische Rechtsstaat wird 
langsam zum Überwachungs- und Polizeistaat. 
DicsL' Stcllun~nahme zu 4/AUA lesen 

Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und .Justiz 
Im Licht der grundrechtlichen Vorgaben des§ 1 DSG erscheint fraglich. ob die Zwecke. zu 
denen eine Herausgabe von Daten verlangt werden kann. ausreichend begrenzt sind. 
Insbesondere der Zweck der Vorbeugung wahrscheinlicher gefährlicher Angriffe scheint ein 
äußerst weites Einsatzgebiet dieser Maßnahme zu eröffnen. 
Diese Stdlum.mahmc J:tl 4!AUA ksen 
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Tll Wien (Fakultät für Informatik) 
Viele der im Vorschlag erwähnten Maßnahmen sind aus technischer Sicht kaum oder nicht im 
geforderten Ausmaß implementierbar: andere wiederum haben weitreichendere 
Auswirkungen auf die Sicherheit von Computersystemen als im Entwurf berücksichtigt. 
I}i..:sl' Stdlun~n<1hm~ 1u 1 :' :\l :_,\ kscn 

Wie aus der Übersicht dieser Stellungnahmen zu sehen ist. kommen diese sogar von 
Einrichtungen, bei welchen sowohl hochrangige Vertreter der ÖVP wie der FPÜ hei der 
Erarbeitung der Stellungnahmen mitgewirkt haben. Als bestes Beispiel dafür dient der 
Datenschutzrat. der seine kritische Stellungnahme einvernehmlich. also n1it den Stimmen von 
ÜVP und FPÖ. beschlossen hat. 

Mit diesen Vorlagen wird der liberale Rechtsstaat in einen angehenden Überwachungsstaat 
übergeführt. Insbesondere sei auf die Novelle zum Sicherht!itspolizeigcsetz hingewiesen. die 
die ganzheitliche Übc1v1achung des öffentlichen Raums beabsichtigt und daher die Privathcit 
im öffentlichen Raum verunmöglicht. 

Auch Univ. Prof. Dr. Walter Berka hat schon am 18. Österreichischen .Jurish:ntag im Jahr 
2012 festgehalten: „Für mich beginnt die Schwelle zum Eingriff dort, wo Verhalten in 
der Öffentlichkeit zum Gegenstand einer systematischen Beobachtun~ und Erfassung 
~emacht wird.•• 
Und genau diese Grenze \vird mit dem von der Bundesregierung vorgelegten Gcsclzescnlwurf 
il_pcrschritten. 

Hauptkritikpunkt am Justizpaket ist die sogenannte Einführung eines Bundestrojaners. mit 
welchem die Überwachung verschlüsselter Kommunikation ermöglicht werden soll. 

Es ist jedoch klar. dass es sich dabei um Schadsoftware handelt. die notv • .rcndig ist. um 
unbekannte Sicherheitslücken in IT-Systemen auszunützen. Bei einer solchen Schadsotlv.·arc 
ist jedoch systemisch. dass diese auch für andere Zwecke missbraucht werden kann. um 
beispielsweise Fremddaten auf ein System zu laden und dadurch das Ansehen einer Person zu 
schädigen ( K indcrpornographisches Material). 
Auch ist beim Einsatz von Schadsofi:warc nicht vorhersehbar. ob diese nicht \.Veitcrcn 
Scha<lcn in vernetzten Systemen anrichten kann. wie dies im Fall eines Hackcrnngriffs aur das 
britische Gesundheitsministerium passierte, wo bei einer Reihe von Krankenhäusern die 
EDV-Systeme ausfielen. was zu lebensbedrohlichcn Situationen führten. 
Erschwerend kommt noch dazu. dass eine solche Software natürlich nicht auf dem freien 
Markt zu erhalten ist und jedenfalls die Republik mit zwielichtigen Unternehmen Geschäfte 
eingehen muss. die normalerweise Diktaturen oder Verbrechersyndikate unterstützen. 
Bei dem Abhören von intcrnetunterstütztcn Gesprächen ist zusätzlich zu hcrllcksichtigcn. dass 
eben diese Gefahren auch gegenüber dem Kommunikationspartner cntsrchcn können . der 
möglicherweise mit dem Verfolgungsgrund überhaupt nichts zu tun hat. 

Aus all den genannten Gründen wird gegen den erwähnten Gesetzesbeschluss Einspruch 

~. 7 5:/t-4/ 11 (1 - g; ~·,JL 
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